
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Ludwig Hartmann 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 28.10.2013

Situation von Kindern und Jugendlichen in geschlos-
senen Heimen in Bayern

Bayern zählt neben Baden-Württemberg, Nordrhein-West-
falen und Brandenburg zu den Bundesländern, in denen 
die Unterbringung von massiv auffällig gewordenen Kindern 
und Jugendlichen in geschlossenen Heimen ermöglicht 
wird. Kinder und Jugendliche mit besonders intensivem Be-
treuungsbedarf, z. B. weil sie wiederholt straffällig wurden, 
die Schule schwänzten, in Diebstahl, Drogenhandel oder 
Brandstiftung verwickelt sind,  können in solche geschlosse-
nen Heime vorübergehend untergebracht werden. 
In den 70er-Jahren gab es bundesweit noch rund 1.000 Plät-
ze – die meisten Einrichtungen wurden geschlossen. Häu-
figer Kritikpunkt am Betreiben dieser Einrichtungen sind die 
menschenunwürdigen Unterbringungen hinter Panzerglas 
und Gittern sowie die mangelnde Möglichkeit der Betreuten, 
sich im Falle von Misshandlungsvorfällen Hilfe außerhalb 
der Einrichtung suchen zu können.
In Brandenburg werden seit Längerem gegen den Heimbe-
treiber der Haasenburg GmbH, die mehrere geschlossenen 
Heime im Raum Brandenburg betreibt, Misshandlungsvor-
würfe erhoben. Die Jugendlichen sollen Knochenbrüche 
erlitten haben oder mehrere Tage auf Liegen fixiert worden 
sein. Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Cott-
bus.
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Staatsregierung:

1. a) Welche geschlossenen Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche gibt es derzeit in Bayern (bitte um zusätz-
liche Angabe, ob private oder staatliche Trägerschaft)?

 b) Wie viele Kinder und Jugendliche werden dort derzeit 
betreut?

 c) Wie viele Betreuer/-innen stehen hierbei im Schnitt für 
die einzelnen zu betreuenden Kinder und Jugendli-
chen zur Verfügung?

2. a) Werden Jugendliche aus Bundesländern, die selbst 
keine geschlossenen Einrichtungen unterhalten, nach 
Bayern überwiesen (ggf. bitte die Anzahl der Jugend-
lichen und die Bundesländer angeben, aus denen die 
Jugendlichen in den letzten fünf Jahren nach Bayern 
überwiesen wurden)?

 b) Aus welchen Gründen wurden in den meisten Bundes-
ländern mittlerweile geschlossene Einrichtungen der 
Jugendhilfe geschlossen?

3. a) Werden die Einrichtungen in Bayern systematisch und 
kontinuierlich auf Einhaltung der unveräußerlichen 
Menschenrechte, menschenwürdige Unterbringung 
und Erfolg im Sinne und Interesse der Kinder und Ju-
gendlichen geprüft?

 b) Wenn ja, in welchen Zeiträumen erfolgen die Prüfun-
gen und 

 c) wie wird geprüft und kontrolliert?

4. a) Wie beurteilt die Staatsregierung die Unterbringung 
von Kindern und Jugendlichen in diesen Einrichtungen 
vor dem Hintergrund, dass Kinder und Jugendliche 
im Falle von Misshandlungen – anders als in offenen 
Heimen – in der Gesellschaft selbstständig keine Hilfe 
suchen können?

 b) Wie wird in Bayern der Schutz der Kinder und Jugend-
lichen vor gewalttätigen oder sexuellen Übergriffen in 
den geschlossenen Einrichtungen sichergestellt?

 c) Zu welchen Anlässen wird die Heimaufsicht hier tätig 
(bitte um Angabe in welcher Form)?

5. a) Sind der Staatsregierung Vorkommnisse in Bezug auf 
Misshandlung in den bayerischen Einrichtungen be-
kannt?

 b) Wenn ja, welche und
 c) wie wurden diese bekannt?

6. a) Beabsichtigt Bayern, geschlossene Einrichtungen 
ebenfalls wie bereits andere Bundesländer zu schlie-
ßen, bzw. 

 b) welche Schritte zur Schließung wird die Staatsregie-
rung unternehmen, um zeitnah menschenrechtskon-
forme Einrichtungen zu schaffen?

7. a) Wie bewertet die Staatsregierung den Erfolg der Arbeit 
der Clearingstellen für delinquente Kinder?

 b) Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgt die freiheits-
entziehende Unterbringungsform bei kriminell auffälli-
gen, aber strafunmündigen Kindern?

 c) Wie funktioniert das Überleitungsmanagement und 
welche Anschlussmaßnahmen erfolgen nach der Un-
terbringung in der Clearingstelle?

8. a) Wie erfolgt die Evaluation des Erfolges freiheitsentzie-
hender Maßnahmen in der Jugendhilfe?

 b) Wie erklärt sich die Staatsregierung die Tatsache, 
dass in 40 Prozent der Fälle, in denen das Jugendamt 
eine geschlossene Unterbringung befürwortet hat, die 
jugendpsychiatrischen Gutachter zu einer gegenteili-
gen Auffassung kamen? 

 c) Welche Auswirkungen haben die aufgeführten Diffe-
renzen zwischen Jugendämtern und Jugendpsychi-
atern auf die Entscheidung über eine geschlossene 
Unterbringung?
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Antwort
des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration
vom 14.12.2013

Allgemeine Vorbemerkung zu „freiheitsentziehenden 
bzw. freiheitsbeschränkenden Maßnahmen“  der statio-
nären Erziehungshilfe in Bayern:
In Bayern existieren keine „geschlossenen Heime“ im Sin-
ne von dauerhaftem Einschluss oder als Mittel der Bestra-
fung für vorangegangenes Fehlverhalten. Vielmehr wird von 
„freiheitsentziehenden bzw. freiheitsbeschränkenden Maß-
nahmen“ gesprochen. In der aktuellen Fortschreibung des 
Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsre-
gierung wird dazu in Kap. II 2.2.2 ausgeführt: „Im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben sind im Ausnahmefall unter-
schiedliche Hilfen mit der Möglichkeit von freiheitsentzie-
henden Maßnahmen zur Vermeidung von Fremd- und/oder 
Selbstgefährdung von Kindern und Jugendlichen, für einen 
kleinen Personenkreis für den dieses Angebot angezeigt ist, 
ebenfalls Teil des Gesamtangebotes der stationären Erzie-
hungshilfen.“ 

Die freiheitsentziehende Unterbringung ist ein Ausnah-
mefall, der stets besonders zu rechtfertigen ist.

Die Konzepte der in der folgenden Übersicht aufgeführten 
Einrichtungen reichen von offenen Gruppen mit der Mög-
lichkeit zur Schließung einzelner Teilbereiche der Wohn-
gruppen bis hin zu „individuell geschlossenen“ Gruppen. 
Letztere arbeiten immer mit einem „Stufenmodell“, in dem 
sich die jungen Menschen entsprechend Ihrer individuellen 
Fortschritte im Hilfeverlauf Schritt für Schritt mehr Freiheiten 
erarbeiten, bis sie schließlich wieder in der Lage sind, sich 
außerhalb der Wohngruppe ohne Selbst- bzw. Fremdge-
fährdung zu bewegen. 

Zur Beantwortung der Schriftlichen Anfrage wurden die 
Erfahrungswerte und die fachliche Expertise der Heimauf-
sichten bei den Regierungen in Bayern und des ZBFS – 
Bayerisches Landesjugendamt einbezogen.

1. a) Welche geschlossenen Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche gibt es derzeit in Bayern (bitte 
um zusätzliche Angabe, ob private oder staatliche 
Trägerschaft)?

Einrichtung Gruppen und Platzzahl
Caritasverband der Erzdiözese 
München und Freising e.V. 
Mädchenheim Gauting

6 intensiv-therapeutisch 
individuell-geschlossene 
Gruppen 
42 Plätze

Rummelsberger Dienste für junge 
Menschen gGmbH
Pädagogisch Therapeutischer Inten-
sivbereich (PTI), Schwarzenbruck

3 individuell-geschlossene 
Gruppen 
19 Plätze

Evangelisches Jugend- und Fürsor-
gewerk gemeinnützige AG
Pädagogisch-Therapeutisches 
Zentrum 
Franken, Weißenstadt

2 intensiv-sozialtherapeuti-
sche Gruppen 
12 Plätze

Evangelisches Jugend- und Fürsor-
gewerk gemeinnützige AG
Sozialtherapeutische Wohngruppe 
Gut Blumenthal, Selb

2 sozialtherapeutische 
Gruppen
12 Plätze

Sozialwerk Heilig Kreuz
Haus St. Josef
Individuell Geschlossene Clearing-
gruppe (IGC), Büchlberg

2 individuell-geschlossene 
Clearinggruppen
16 Plätze

Einrichtung Gruppen und Platzzahl
Clearingstellen für massiv dissoziale und kriminell auffällige 
Kinder
Diakonisches Werk Würzburg e.V.
Evangelische Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe, Würzburg

1 Gruppe 
6 Plätze
Anschlussgruppe:
8 Plätze, 4 davon können 
geschlossen geführt werden

Katholische Jugendfürsorge der 
Diözese Regensburg e.V.
Kinderzentrum St. Vincent, Regens-
burg

1 intensiv-therapeutische 
Gruppe mit integrierter 
Clearingstelle 
7 Plätze

Jugendwerk Birkeneck gGmbH
Halbergmoos

1 individuell-geschlossene  
Gruppe 
7 Plätze

Einrichtungen zur Vermeidung von Untersuchungshaft
Evangelisches Jugend- und Fürsor-
gewerk (EJF), Pädagogisch-Thera-
peutisches Zentrum (PTZ) Franken 
Jugendhilfeeinrichtung „Neustart“, 
Weißenstadt

1 Gruppe 
7 Plätze

BBW St. Franziskus Abensberg
Zentrum für berufliche Bildung und 
Rehabilitation, „Spurwechsel“ 
Abensberg

1 Gruppe 
7 Plätze

Alle freiheitsentziehenden Maßnahmen in Bayern werden 
von Trägern der freien Wohlfahrtspflege durchgeführt.

 b) Wie viele Kinder und Jugendliche werden dort der-
zeit betreut?

Die oben aufgeführten Einrichtungen sind in der Regel voll 
belegt, häufig bestehen für Neuaufnahmen Wartezeiten. 
Eine Ausnahme bilden hierbei die beiden Einrichtungen zur 
Untersuchungshaftvermeidung, deren Belegung unter an-
derem auch von einer strafrichterlichen Anordnung abhän-
gig ist (§ 71 JGG).

 c) Wie viele Betreuer/-innen stehen hierbei im Schnitt 
für die einzelnen zu betreuenden Kinder und Ju-
gendlichen zur Verfügung?

Der Betreuungsschlüssel setzt sich aus Stellenanteilen für 
Leitung, Psychologen, Fachdienste, pädagogische Fach-
kräfte und z. T. auch Lehrkräfte zusammen. Je nach Kon-
zeption, Betreuungsform und Gruppengröße ergibt sich 
dabei eine durchschnittliche Betreuungsintensität von 1,14 
– 1,92 Fachkräften pro Kind oder Jugendlichen. Der Stellen-
anteil der pädagogischen Fachkräfte im Gruppendienst liegt 
entsprechend zwischen 5 bis 8,2 Stellen pro Gruppe.

2. a) Werden Jugendliche aus Bundesländern, die 
selbst keine geschlossenen Einrichtungen unter-
halten, nach Bayern überwiesen (ggf. bitte die An-
zahl der Jugendlichen und die Bundesländer an-
geben, aus denen die Jugendlichen in den letzten 
fünf Jahren nach Bayern überwiesen wurden)?

Die Einrichtungen mit freiheitsentziehenden Maßnahmen in 
Bayern werden weitgehend und teilweise sogar ausschließ-
lich mit Kindern und Jugendlichen aus Bayern belegt. Bei 
einigen Einrichtungen kommt es zu häufigen Platzanfragen 
aus anderen Bundesländern, die jedoch aufgrund des ho-
hen Bedarfs innerhalb Bayerns nur in Einzelfällen berück-
sichtigt werden.  
Zahlen der letzten fünf Jahre zur Unterbringung von Kindern 
und Jugendlichen aus anderen Bundesländern in Einrich-
tungen mit freiheitsentziehenden Maßnahmen in Bayern 
liegen nicht vor.
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 b) Aus welchen Gründen wurden in den meisten Bun-
desländern mittlerweile geschlossene Einrichtun-
gen der Jugendhilfe geschlossen?

Es existieren Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen mit 
freiheitsentziehenden Maßnahmen bundesweit nicht nur 
in Bayern, Baden-Württemberg,  Nordrhein-Westfalen und 
Brandenburg, sondern auch in Berlin, Rheinland-Pfalz und 
Niedersachsen. Die Platzzahlen für freiheitsentziehende 
Maßnahmen in der Jugendhilfe sind in den letzten Jahren 
bundesweit in der Tendenz leicht gestiegen. Auch in Bayern 
halten sich die Platzzahlen dieser Betreuungsform mit einer 
leichten Tendenz zur Erweiterung konstant. Ein Trend zur 
generellen Schließung freiheitsentziehender Plätze kann 
bundesweit nicht festgestellt werden.

3. a) Werden die Einrichtungen in Bayern systematisch 
und kontinuierlich auf Einhaltung der unveräußer-
lichen Menschenrechte, menschenwürdige Unter-
bringung und Erfolg im Sinne und Interesse der 
Kinder und Jugendlichen geprüft?

Die Prüfung der Einrichtungen findet systematisch und kon-
tinuierlich durch die Heimaufsichten der Regierungen statt. 
Die Verpflichtung des Trägers zur Einhaltung der Menschen- 
bzw. Kinderrechte sowie die menschen- bzw. kindgerechte 
Unterbringung sind grundlegende Voraussetzung für die Er-
teilung der Betriebserlaubnis gemäß §§ 45, 46–48 a SGB 
VIII.

 b) Wenn ja, in welchen Zeiträumen erfolgen die Prü-
fungen und 

 c) wie wird geprüft und kontrolliert?
Im Rahmen der Heimaufsicht gemäß §§ 45 ff. SGB VIII er-
folgen folgende Prüfungen:

1.  Örtliche Prüfungen, je nach Konzeption der Einrich-
tung in einem Turnus von 0,5 bis maximal 2 Jahren,

2.  zusätzliche anlassbezogene Prüfungen in ange-
kündigter und unangekündigter Form.

Die örtliche Prüfung umfasst die Prüfung folgender Kriterien:
–  strukturelle, personelle  und fachliche Vorgaben der 

Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII
– aktueller Belegungsstand
–  das Vorliegen der familiengerichtlichen Genehmi-

gungen zur freiheitsentziehenden Unterbringung 
gemäß § 1631b BGB

– Räume und Ausstattung
– Dienstplanung
– individuelle Hilfe- und Erziehungsplanung
– Dokumentationen zum Hilfeverlauf
–  inhaltliche Ausgestaltung der Betreuungsform (Be-

schulung, Elternarbeit, Freizeitmöglichkeiten, etc.)
–  Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten der 

Kinder und Jugendlichen (hierbei werden auch Ge-
spräche mit den Kindern und Jugendlichen geführt)

–  Rundgang in der Einrichtung mit der Besichtigung 
der Bewohnerzimmer und der Gemeinschaftsbe-
reiche (Funktionalität, Ausstattung, Hygiene, Ord-
nung) unter Beteiligung der Kinder und Jugendli-
chen

Am Ende der örtlichen Prüfung erfolgt ein Auswertungsge-
spräch mit Empfehlungen, Verbesserungsvorschlägen oder 
falls erforderlich mit heimaufsichtlichen Auflagen.

Zusätzlich zu den örtlichen Prüfungen bestehen gemäß § 
47 SGB VIII seitens des Trägers der Einrichtung schriftliche 
Meldepflichten gegenüber der zuständigen Heimaufsicht 
(Personalmeldung, Jahresmeldung, Meldung besonderer 
Vorkommnisse).

4. a) Wie beurteilt die Staatsregierung die Unterbrin-
gung von Kindern und Jugendlichen in diesen 
Einrichtungen vor dem Hintergrund, dass Kinder 
und Jugendliche im Falle von Misshandlungen – 
anders als in offenen Heimen – in der Gesellschaft 
selbstständig keine Hilfe suchen können?

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen wird durch die 
gesetzlichen Vorgaben der §§ 8 a, 72 a und 45 SGB VIII 
im Sinne des Bundeskinderschutzgesetzes sichergestellt. 
Dies beinhaltet die Einhaltung der Kinderrechte, das Vor-
halten von Partizipationsstrukturen sowie eines geregelten 
Beschwerdemanagements. In der Praxis muss  der Träger 
den Schutz durch den Einsatz von fachlich und persönlich 
qualifiziertem Personal (Ausbildung, berufliche Erfahrung, 
erweitertes Führungszeugnis nach § 30 BZRG), durch das 
räumliche, organisatorische und pädagogische Konzept 
der Einrichtung sowie durch geeignete Beteiligungs- und 
Beschwerdemöglichkeiten sicherstellen. Die Einhaltung 
wird im Rahmen der festgelegten Meldepflichten und der 
Ortseinsichten geprüft.

Die Kinder und Jugendlichen, die von freiheitsentzie-
henden Maßnahmen betroffen sind, haben regelmäßig 
Kontakt zu ihren Eltern oder Vormündern, ihren Verfah-
rensbeiständen und zu den zuständigen Fachkräften des 
Jugendamts. Im Rahmen des Hilfeplanverfahrens sind sie 
an den Hilfeplangesprächen beteiligt. Weiterhin besteht für 
die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, mit ihrer zu-
ständigen Heimaufsicht Kontakt aufzunehmen. Meist sind 
deren Kontaktdaten am „Schwarzen Brett“ der Einrichtung 
ausgehängt. Zudem finden verschiedene Möglichkeiten der 
Beteiligung und Beschwerde, wie z. B. „Kummerkasten“, 
Rechtekataloge und Gruppensprechermodelle in den Ein-
richtungen regelhaft Anwendung. 

Im Rahmen des „Stufenmodells“, das in Einrichtungen 
mit individuell-geschlossenen Gruppen Anwendung findet, 
können die Kinder und Jugendlichen ab dem Erreichen ei-
ner gewissen Stufe ohne Begleitung zu einem bestimmten 
Ziel oder für einen abgesprochenen zeitlichen Umfang die 
Einrichtung verlassen (fakultative Geschlossenheit) und ihre 
Kontakte eigenständig wählen. 

Sollte es in den Einrichtungen zu sogenannten melde-
pflichtigen Vorkommnissen kommen, ist die Heimaufsicht 
zu informieren und zu beteiligen. In der Regel existiert für 
dieses Vorgehen ein konkreter Leitfaden, der den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in den stationären Jugendhilfeein-
richtungen als Handlungsmaxime vorliegt.

In diesem Rahmen ist gewährleistet, dass Kinder und 
Jugendliche ggf. über eventuelle Missstände berichten und 
sich Unterstützung holen können. Die Sensibilität der über-
prüfenden Institutionen und beauftragten Personen ist zu-
dem in diesem Bereich besonders  ausgeprägt.

 b) Wie wird in Bayern der Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vor gewalttätigen oder sexuellen 
Übergriffen in den geschlossenen Einrichtungen 
sichergestellt?

Die Einrichtungen haben konzeptionelle Standards zum 
Schutz der Kinder und Jugendlichen entwickelt, denen das 
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Personal verpflichtet ist. Durch die permanente Doppelbe-
setzung im Gruppendienst in einem überschaubaren Raum-
programm wird Übergriffen durch das Personal vorgebeugt. 
Dem Risiko von Übergriffen von Kindern und Jugendlichen 
untereinander wird durch die hohe Präsenz der pädagogi-
schen Fachkräfte vorgebeugt.
Je nach Konzeption können die Kinder und Jugendlichen 
nachts ihre Zimmer nicht verlassen bzw. es existieren tech-
nische Vorrichtungen, die ein Verlassen des Zimmers beim 
Nachtpersonal anzeigen und so ein schnelles Reagieren der 
Fachkräfte auf Kontaktversuche ermöglichen. 

 c) Zu welchen Anlässen wird die Heimaufsicht hier 
tätig (bitte um Angabe in welcher Form)?

Die Heimaufsicht wird anlassbezogen bei festgestellter 
Nichteinhaltung von Auflagen der Betriebserlaubnis sowie 
bei jeder Form von Beschwerde über die Einrichtung tätig. 
Die Bandbreite der Handlungsmöglichkeiten gegenüber 
dem Träger erstreckt sich von der Beratung, der Erteilung 
zusätzlicher struktureller, personeller oder fachlicher Aufla-
gen, Schutzmaßnahmen für betroffene Kinder und Jugend-
liche, der Tätigkeitsuntersagung bis hin zum Entzug der Be-
triebserlaubnis und dem Verhängen eines Bußgeldes.
 
5. a) Sind der Staatsregierung Vorkommnisse in Bezug 

auf Misshandlung in den bayerischen Einrichtun-
gen bekannt?

Bislang sind keine Hinweise auf eine körperliche oder seeli-
sche Misshandlung von Kindern und Jugendlichen in den Ein-
richtungen mit freiheitsentziehenden Maßnahmen bekannt 
geworden. Im Jahr 2012 fanden ergänzend zur regelmäßigen 
Überprüfung durch die Heimaufsicht in drei Einrichtungen un-
angemeldete Besuche durch die Länderkommission der Na-
tionalen Stelle zur Verhütung von Folter statt. Diese Einrich-
tung geht auf das Fakultativprotokoll zu dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 
vom 10. Dezember 1984 zurück. Auch hierbei wurden keiner-
lei Hinweise auf körperliche oder seelische Misshandlung von 
Kindern und Jugendlichen festgestellt.

 b) Wenn ja, welche und
 c) wie wurden diese bekannt?
Siehe Antwort zu Frage 5 a.

6. a) Beabsichtigt Bayern, geschlossene Einrichtun-
gen ebenfalls wie bereits andere Bundesländer zu 
schließen, bzw. 

 b) welche Schritte zur Schließung wird die Staats-
regierung unternehmen, um zeitnah menschen-
rechtskonforme Einrichtungen zu schaffen?

Wie in der Vorbemerkung deutlich gemacht, bekennt sich 
die Staatsregierung mit der Fortschreibung des Kinder- und 
Jugendprogramms auch weiterhin zur Angebotsform der 
freiheitsentziehenden Maßnahmen als notwendiger Be-
standteil des Gesamtangebotes der Kinder- und Jugendhil-
fe. Die freiheitsentziehende Unterbringung im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe stellt dabei eine Sonderform statio-
närer Betreuung dar, die ausschließlich nur in gut zu begrün-
denden Ausnahmefällen zum Einsatz kommen kann. Frei-
heitsentziehende und freiheitsbeschränkende Maßnahmen 
müssen rechtlich zulässig, fachlich geboten, verwaltungs-
verfahrensmäßig korrekt und pädagogisch-therapeutisch 
angezeigt sein.

Ziel und Zweck von freiheitsentziehenden Maßnahmen ist 
nicht Strafe, sondern Sicherstellung pädagogisch-therapeu-
tischer Einwirkungsmöglichkeiten. Hierbei ist eine grund-
sätzliche Haltung des Respekts und der Wertschätzung 
gegenüber dem jungen Menschen selbstverständlich. Nur 
unter diesen Voraussetzungen können freiheitsentziehende 
Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit stark ausge-
prägten selbst- und fremdgefährdenden Verhaltensweisen 
eine Option zur Reintegration in die Gesellschaft darstellen. 

7. a) Wie bewertet die Staatsregierung den Erfolg der 
Arbeit der Clearingstellen für delinquente Kinder?

In der Fortschreibung des Kinder- und Jugendprogramms 
der Staatsregierung wird betont, dass wichtige Weichenstel-
lungen zur Weiterentwicklung der stationären Erziehungs-
hilfe in Bayern unter anderem mit der Einrichtung von drei 
Clearingstellen erfolgt sind, in denen Kinder mit für ihr Alter 
besonders dissozialen Verhaltensmustern, die meist massiv 
kriminell auffällig, jedoch strafunmündig sind, zur Diagnostik 
und Abklärung des weiteren Hilfebedarfs nach richterlichem 
Beschluss untergebracht werden können (Kap. III. 2.2.2 a). 
Als Erfolg der Arbeit der Clearingstellen ist dabei vor allem 
zu werten, dass die Möglichkeiten einer fundierten Auswahl 
passender Anschlussmaßnahmen sowie die Basis bei den 
Kindern selbst und ihren Familien für Erfolg versprechen-
de und weiterführende (therapeutische) Angebote deutlich 
verbessert werden. Der Problematik, dass diese besonders 
auffälligen und schwer zu integrierenden Kinder sonst oft 
zusätzlich mehrfach das Heim wechseln müssen oder ggf. 
unpassende Maßnahmen scheitern, kann damit entgegen-
gewirkt werden.

 b) Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgt die frei-
heitsentziehende Unterbringungsform bei krimi-
nell auffälligen, aber strafunmündigen Kindern?

Die Unterbringung erfolgt auf Grundlage von § 34 SGB VIII, 
ggf. in Verbindung mit § 35 a SGB VIII. Für die Freiheitsent-
ziehung ist eine familienrichterliche Genehmigung auf An-
trag der Personensorgeberechtigten gemäß § 1631 b BGB 
erforderlich.

 c) Wie funktioniert das Überleitungsmanagement 
und welche Anschlussmaßnahmen erfolgen nach 
der Unterbringung in der Clearingstelle?

Im Rahmen der Hilfeplanung erfolgt durch das fallzuständige 
Jugendamt mit dem jungen Menschen, den Personensorge-
berechtigten, der Clearingstelle und ggf. weiteren Beteilig-
ten eine Klärung möglicher Perspektiven. Die Clearingstelle 
empfiehlt am Ende der Clearingphase eine geeignete An-
schlussmaßnahme. Die Entscheidung über die Gewährung 
einer Anschlussmaßnahme der Kinder- und Jugendhilfe so-
wie die Überleitung in diese obliegen dem fallzuständigen 
Jugendamt.
Bei den Anschlussmaßnahmen handelt es sich in der Regel 
um außerhäusliche Unterbringungen mit intensiver pädago-
gischer Begleitung. Dies können eigene Nachfolgegruppen 
des Trägers oder Angebote der stationären Kinder- und Ju-
gendhilfe anderer Träger sein. Je nach Bedarf des Einzel-
falls kann dies die Unterbringung in einer heilpädagogischen 
oder therapeutischen Gruppe, eine Maßnahme mit intensi-
ver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (ISE) oder ggf. 
auch eine weitere freiheitsentziehende Maßnahme sein.
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8. a) Wie erfolgt die Evaluation des Erfolges freiheits-
entziehender Maßnahmen in der Jugendhilfe?

Die Evaluation der Hilfeverläufe wird über die Träger der 
Einrichtungen getätigt und erfolgt für den jeweiligen Einzel-
fall im Rahmen der Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII in 
Verantwortung des fallzuständigen Jugendamtes. Eine wis-
senschaftliche Studie zu freiheitsentziehenden Maßnahmen 
in Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie erfolgte im Jahr 2006 
durch das Deutsche Jugendinstitut (Hoops, Permien: „Mil-
dere Maßnahmen sind nicht möglich!“, DJI 2006).

 b) Wie erklärt sich die Staatsregierung die Tatsache, 
dass in 40 Prozent der Fälle, in denen das Jugend-
amt eine geschlossene Unterbringung befürwortet 
hat, die jugendpsychiatrischen Gutachter zu einer 
gegenteiligen Auffassung kamen? 

Eine der Voraussetzungen für eine familienrichterliche Ge-
nehmigung der Unterbringungsmaßnahme gemäß § 1631 b 
BGB ist das Vorliegen eines Sachverständigengutachtens 

zur Notwendigkeit einer freiheitsentziehenden Unterbrin-
gung insbesondere unter den Gesichtspunkten einer aku-
ten Selbst- und/oder Fremdgefährdung. Eine zahlenmäßige 
Erfassung, in welchem Umfang der Fälle das Jugendamt 
vor Erstellung des Gutachtens eine akute Selbst- und/oder 
Fremdgefährdung vermutete und in welchem Umfang diese 
dann tatsächlich durch Sachverständigengutachten bestä-
tigt wurde, liegt nicht vor. Daher kann die Angabe „40 Pro-
zent“ nicht bestätigt werden.  

 c) Welche Auswirkungen haben die aufgeführten Dif-
ferenzen zwischen Jugendämtern und Jugendpsy-
chiatern auf die Entscheidung über eine geschlos-
sene Unterbringung?

Wie in Frage 8 b dargelegt, ist Grundlage der Entscheidung 
über eine geschlossene Unterbringung die familienrichterli-
che Genehmigung gemäß § 1631 b BGB.


